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kompakt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

*Erklärungen siehe Seite 4

überall treffen wir aktuell auf den Begriff „Risi-
komanagement“. Es entsteht der Eindruck eines neuen 
Schwerpunkts in der Unternehmensführung. Aber 
betreiben wir nicht alle schon immer ein Risikomanagement 
in allen Bereichen unseres Lebens? Ein Risiko ist ein Ereignis 
mit möglicher negativer Auswirkung oder auch positiver 
Chance. Täglich gehen wir mit Risiken um; es gilt sie zu 
erkennen, einzuschätzen und die Folgen abzusehen, 
wenn… Risiken sind untrennbar mit unserem Leben, 
Handeln und unseren unternehmerischen Tätigkeiten 
verbunden. Für Erfolge und Bestätigungen ist es unab-
dingbar Risiken einzugehen und ihre Vor- und Nachteile 
abzuwägen. Dazu gehört auch Absicherungsmecha-
nismen zu prüfen. Die Risikobereitschaft ändert sich 
individuell. Elly Beinhorn flog 1931 als erste Frau allein 
um die Welt. Würde sie das heute wieder tun? Würde 
sie heute eine Versicherung abschließen? Wie sähe der 
Umgang mit den Risiken einer Weltumrundung heute aus? 
Sicherlich anders – aber im Kern hat es schon immer ein 
Risikomanagement gegeben. Risikobasiertes Denken ist 
nicht neu für uns – auch nicht in der Steuerberatung. Das 
Ziel muss es immer sein, unerwünschte Auswirkungen zu 
verhindern oder zumindest deutlich zu verringern und er-
wünschte Ergebnisse zu stärken und zu fördern. Das kann 
nur über eine qualitativ hohe und gewissenhafte Beratung 
erfolgen. Die pünktliche Abgabe von Informationen und 
der rechtzeitige Hinweis auf Veränderungen durch den 
Mandanten an seinen Steuerberater sind genauso Basis 
einer vertrauensvollen und fruchtbaren Zusammenarbeit, 
wie die optimale Beratung und Unterstützung durch die 
betreuenden Personen. Das alles schließt den Begriff 
„Risikomanagement“ automatisch mit ein. Beispielsweise 
ein Zahllastrisiko, das Risiko fehlender Aufzeichnungen, 
Haftungsrisiken, Lieferantenrisiken, Wetterrisiken…und 
alle genannten Beispiele mit geringen, mittleren oder 
hohen Auswirkungen im Falle eines Risikoeintritts. Risi-
ken „lauern“ überall und wir managen sie täglich in allen 
Bereichen. Passen Sie auf sich auf!

Risikomanagement

➔  Einkommensteuer ....…………………………………………

Ein besonderes Kirchgeld bei glaubensverschiedenen Ehegatten 
wird auch dann erhoben, wenn das Kirchenmitglied zwar über ein 
eigenes Einkommen verfügt, die Kirchensteuer vom Einkommen 
aber niedriger ist als das besondere Kirchgeld.

Das Finanzgericht Düsseldorf hatte den Fall eines Ehepaars 
entschieden, die beide Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
erzielten. Der Ehemann gehörte keiner kirchensteuererhebenden 
Konfession an. Die Ehefrau erzielte Bruttoarbeitslohn in geringer 
Höhe, wobei Kirchensteuer einbehalten und abgeführt wurde. 
Die Eheleute vertraten die Ansicht, dass bei dieser Konstellation 
die Festsetzung eines besonderen Kirchgelds nicht rechtmäßig sei.
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass auch in einem solchen 
Fall ein besonderes Kirchgeld festgesetzt werden kann. Dieses 
wird nach Maßgabe einer besonders festzulegenden Steuerta-
belle erhoben. Dabei ist es grundsätzlich verfassungsgemäß, dass 
sich die Leistungsfähigkeit des kirchenangehörigen Ehegatten 
zur Bemessung des Kirchgelds am Einkommen beider Ehegatten 
orientiert.

Besonderes Kirchgeld
Gemeinsames Einkommen ist maßgebend

Termine Mai 2018*

Sozialversicherung5 28./29. 5. 2018    entfällt   entfällt

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge fällig werden:

Grundsteuer 15. 5. 2018 18. 5. 2018 11. 5.  2018
Gewerbesteuer 15. 5. 2018       18. 5. 2018   11. 5. 2018

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteils-
eigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11. 5. 2018 14. 5. 2018 8. 5. 2018

Steuerart Fälligkeit      Ende der Schonfrist bei Zahlung 
                         durch Überweisung1   Scheck2

Lohnsteuer
Kirchensteuer 11. 5. 2018 14. 5. 2018   8. 5. 2018
Solidaritätszuschlag3

Kapitalertragsteuer
Solidaritätszuschlag

Kirchensteuer
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Zahlt ein in Deutschland ansässiger Unternehmer 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat Umsatzsteuer, 
kann er diese nur in einem besonderen Vergü-
tungsverfahren erstattet verlangen. Es besteht kein 
Wahlrecht, die Steuer im Rahmen der deutschen 
Umsatzsteuererklärung geltend zu machen. Zustän-
dig für das besondere Vergütungsverfahren ist das 
Bundeszentralamt für Steuern.
(Quelle: Beschluss des Bundesfinanzhofs)

➔  Umsatzsteuer ……………………………………………………………

Luxus-PKW
Vorsteuerabzug eingeschränkt?
Vorsteuerbeträge für betrieblich veranlasste Aufwendungen sind insoweit 
nicht abzugsfähig, als sie unter das einkommensteuerliche Abzugsverbot 
fallen. Nach einem Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist die An-
schaffung eines teuren und schnellen Pkw nicht grundsätzlich unangemessen. 
Das gilt selbst dann, wenn die Benutzung eines repräsentativen Wagens für 
den Geschäftserfolg keine Bedeutung hat. Repräsentationsgesichtspunkte 
sind lediglich ein Teil der Tatsachen, die bei der Beurteilung der Abzugsfä-
higkeit von Vorsteuerbeträgen abzuwägen und zu würdigen sind. Es kommt 
entscheidend auf die Sichtweise eines ordentlichen und gewissenhaften 
Unternehmers in der jeweiligen Situation an.
Im entschiedenen Fall hatte das Gericht die Vorsteuerbeträge zur Anschaffung 
eines über 200.000 € teuren Pkw nur eingeschränkt zum Abzug zugelassen. 
Entscheidend war, dass die Anschaffungskosten mehr als das Dreifache des 
Durchschnittsgewinns der letzten vier Jahre und mehr als 75 % eines durch-
schnittlichen Jahresumsatzes in einem Zeitraum von ebenfalls vier Jahren 
betrugen. Außerdem war ein weiterer Pkw mit Anschaffungskosten von über 
120.000 € im Betriebsvermögen vorhanden.
Das Finanzgericht hielt daher eine Beschränkung des Vorsteuerabzugs aus 
den Anschaffungskosten in einem Umfang von 100.000 € für angemessen.

➔  Einkommensteuer ……………………………………………………

Luxus-PKW
Keine Ansparabschreibung!
Bis zum 31.  Dezember  2006 galten die Regelungen der sog.  Ansparab-
schreibung. Unternehmer konnten unter bestimmten Voraussetzungen für 
die künftige Anschaffung oder Herstellung eines neuen beweglichen Wirt-
schaftsguts des Anlagevermögens eine den Gewinn mindernde Rücklage 
bilden. Dabei galt es, Abzugsverbote für Betriebsausgaben zu beachten. 
Eine Ansparabschreibung war also z. B. nicht zulässig, wenn die geplanten 
Aufwendungen die Lebensführung des Unternehmers berühren und nach 
allgemeiner Verkehrsauffassung als unangemessen anzusehen sind.
Das hat der Bundesfinanzhof im Fall einer selbstständig tätigen Vermittle-
rin von Finanzanlagen entschieden, die 2006 bei Betriebseinnahmen von 
100.000 € eine Ansparabschreibung von 300.000 € beanspruchte. Dieser 
lag die geplante Anschaffung von drei Luxus-Pkw mit Anschaffungskosten 
von 400.000 € (Limousine), 450.000 € (Sportwagen) und 120.000 € (SUV) 
zugrunde. Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung des Finanzamts, 
das nur die Ansparabschreibung für das SUV anerkannt hatte. Ein ordentlicher 
und gewissenhafter Unternehmer hätte die Aufwendungen für die anderen 
beiden Pkw nicht auf sich genommen. Weiterhin sprechen die Größe des 
Unternehmens (keine Mitarbeiter), die geringen Umsätze sowie die nicht 
gegebene Üblichkeit in vergleichbaren Betrieben gegen die Angemessenheit 
der geplanten Aufwendungen.
Hinweis: Die Entscheidung dürfte auch für den ab 2007 eingeführten In-
vestitionsabzugsbetrag gelten. Betriebsausgabenabzugsverbote schließen 
demnach die Inanspruchnahme eines Investitionsabzugsbetrags aus.

Ein Unternehmer ist nur dann zum Vorsteuerabzug 
berechtigt, wenn die ihm ordnungsgemäß in Rech-
nung gestellten Gegenstände oder Dienstleistun-
gen für Zwecke seiner steuerpflichtigen Umsätze 
verwendet werden. Wird eine Eingangsleistung 
(Lieferung oder sonstige Leistung) vom Unterneh-
mer für steuerfreie Umsätze verwendet, ist kein 
Vorsteuerabzug möglich. Ob eine Eingangsleistung 
vom Unternehmer zur Ausführung steuerpflichtiger 
oder steuerfreier Umsätze verwendet wird, richtet 
sich nach einem Urteil des Finanzgerichts Nürnberg 
grundsätzlich nach den Verhältnissen im Zeitpunkt 
des Leistungsbezugs.
Ändern sich die für den ursprünglichen Vorsteu-
erabzug maßgebenden Verhältnisse bei der Ver-
wendung eines Gegenstands, ist unter bestimmten   
Voraussetzungen eine Berichtigung des Vorsteuer-
abzugs vorzunehmen. Eine Änderung der Verhält-
nisse liegt vor, wenn sich aufgrund der tatsächli-
chen Verwendung des Gegenstands nachträglich 
eine höhere oder niedrigere Abzugsberechtigung 
ergibt als bei der Entscheidung über den ursprüng-
lichen Vorsteuerabzug. Es sind die Vorschriften der 
Vorsteuerberichtigung zu beachten.
Tipp: Der Übergang von der sog.  Kleinunter-
nehmerregelung zu den allgemeinen Besteue-
rungsgrundsätzen und umgekehrt führt zu einer 
Änderung der Verhältnisse und somit zu einer 
Vorsteuerberichtigung.

➔  Umsatzsteuer ………………

Ausländische 
Umsatzsteuer gezahlt?
Erstattung nur im 
Vergütungsverfahren möglich

➜ Umsatzsteuer 

Vorsteuerabzug
Zuordnung zu 

steuerpflichtiger Leistung
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Kindergeld
Wann endet die Berufsausbildung?

Eine steuerlich anzuerkennende doppelte Haushalts-
führung liegt nicht vor, wenn die Hauptwohnung am 
Beschäftigungsort liegt und die Arbeitsstätte von der 
Hauptwohnung in zumutbarer Weise täglich erreicht 
werden kann. Dabei ist der Begriff des Beschäfti-
gungsorts weit auszulegen. Er beschränkt sich nicht 
auf eine politische Gemeinde.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs liegt eine 
Wohnung noch am Beschäftigungsort, wenn der 
Arbeitnehmer seine Arbeitsstätte in etwa einer Stunde 
aufsuchen kann. Aufwendungen für eine Zweitwoh-
nung, die angemietet wurde, um die Arbeitsstelle 
noch besser und schneller zu erreichen, können in 
diesem Fall nicht als Werbungskosten abgezogen 
werden. Die Fahrzeit ist aber nicht der alleinige Maß-
stab. Bei der Prüfung der Zumutbarkeit sind immer die 
Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Für ein volljähriges Kind, das das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann 
Kindergeld gewährt werden, solange es sich in Berufsausbildung befindet. 
Schließt die Ausbildung mit einer Prüfung ab, endet die Berufsausbildung 
grundsätzlich spätestens mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Dieser 
Grundsatz gilt allerdings nicht, wenn das Ende der Berufsausbildung durch 
eine Rechtsvorschrift festgelegt wird, wie der Bundesfinanzhof entschied.
Zwar endet nach dem Berufsbildungsgesetz eine Berufsausbildung vor Ablauf 
der Ausbildungszeit mit Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Bei einer Aus-
bildung an einer dem Landesrecht unterstehenden berufsbildenden Schule 
jedoch gelten die landesrechtlichen Rechtsverordnungen. Sehen diese ein ge-
setzlich festgelegtes Ausbildungsende vor, ist bis dahin Kindergeld zu zahlen.

EINKOMMENSTEUER

HANDWERKERLEISTUNGEN

ANLIEGERBEITRÄGE 
BEGÜNSTIGT?

Arbeitskosten für Handwerkerleistungen im Zuge der Durchführung von 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen mindern die 
Einkommensteuer auf Antrag um 20% der Aufwendungen, max. um 1.200 € 
jährlich. Erforderlich ist u.  a., dass die Aufwendungen im Haushalt des 
Steuerpflichtigen anfallen. Der Begriff „im Haushalt“ ist räumlich-funktional 
auszulegen und kann auch über die Grundstücksgrenzen hinausgehen. Die 
begünstigungsfähigen Leistungen müssen jedoch im unmittelbaren räumli-
chen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden und ihm dienen.
Unter Zugrundelegung dieser Grundsätze hat das Finanzgericht Rheinland-
Pfalz gezahlte Anliegerbeiträge zur Herstellung eines Bürgersteigs und zum 
Ausbau der Straßenbeleuchtung nicht als berücksichtigungsfähige Handwer-
kerleistungen angesehen. Anders als bei der Herstellung von Versorgungsan-
schlüssen an das öffentliche Versorgungsnetz handele es sich bei den infrage 
stehenden Arbeiten nicht um Maßnahmen für einen Zugang des Haushalts 
an die Ver- oder Entsorgungsinfrastruktur oder um einen Zugang zum öf-
fentlichen Verkehrswegenetz. Nur derartige Maßnahmen stünden in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang mit dem Haushalt. Im Gegensatz hierzu 
seien Straßenlaternen oder ein Bürgersteig für die Haushaltsführung nicht 
zwingend erforderlich und deshalb nicht berücksichtigungsfähig.

Gesetzliche Krankenkassen können in ihren Satzun-
gen Prämienzahlungen vorsehen, wenn die versi-
cherte Person einen Teil der von der Krankenkasse zu 
tragenden Krankheitskosten übernimmt (sog. Selbst-
behalt). Die deswegen gezahlten Prämien mindern 
nach einem Urteil des Finanzgerichts BerlinBranden-
burg die steuerlich als Sonderausgaben abziehbaren 
Krankenversicherungsbeiträge.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Hinweis: Der von Krankenkassen gewährte Bonus für 
gesundheitsbewusstes Verhalten hingegen mindert 
nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs nicht die 
abziehbaren Krankenversicherungsbeiträge.
Tipp: Entsprechende Bescheide sollten offengehalten 
werden.

Wohnungsleerstand
Werbungskostenabzug?
Aufwendungen für leerstehende Wohnungen können 
solange als Werbungskosten abgesetzt werden, wie 
die Vermietungsabsicht nicht endgültig aufgegeben 
wurde. Dies setzt allerdings auch ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen voraus. 
In einem vom Thüringer Finanzgericht entschiedenen 
Fall stellte die Vermieterin überhöhte Anforderun-
gen an die Mietinteressenten ihrer leerstehenden 
Wohnung. So sollten diese u. a. Nichtraucher sein, 
keine Haustiere besitzen und nicht alleinerziehend 
sein. Sie begründete dies damit, dass sie im selben 
Haus wohne und Einschränkungen für ihre eigene 
Wohnqualität befürchte.
Das Gericht entschied aufgrund dieser Tatsachen, 
dass die Werbungskosten für die leerstehende 
Wohnung mangels Vermietungsabsicht nicht mehr 
abzugsfähig sind.

Doppelte Haushaltsführung
Entfernung zur Arbeitsstätte

➔  Einkommensteuer ....………………

Krankenversicherungsbeiträge
Prämien und Boni
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteuer-
anmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. 
des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats 
(auf elektronischem Weg) abgegeben werden. 
Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder 
Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen 
werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die 
Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die 
Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 

beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdes-
sen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristver-

längerung für den vorletzten Monat, bei Viertel-
jahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr.

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversiche-
rungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 
Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen 
worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 

Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis 
spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.  h. 
am 24./25.05.2018) an die jeweilige Einzugsstelle 
übermittelt werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind zu beachten. Wird 
die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. 

 Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Die zu einer Bäckereikette eines Investors gehörenden Verkaufs-
läden sind nicht dessen Betriebsstätten, wenn der Investor dort 
keine eigene gewerbliche Tätigkeit ausübt. Eine Investitionszulage 
für die Einrichtung solcher Läden kann daher nicht gewährt wer-
den. Dies gilt auch dann, wenn die Backerzeugnisse und etwaige 
andere Produkte zwar durch den Investor zur Verfügung gestellt 
werden, das Aufbacken der „Teiglinge“ sowie der Verkauf aber 
durch die selbstständigen Ladenbetreiber erfolgt. 
Eine Voraussetzung für die Gewährung von Investitionszulagen 
ist, dass die angeschafften Wirtschaftsgüter zum Anlagevermö-
gen eines begünstigten Betriebs oder einer begünstigten 
Betriebsstätte gehören. An dieser Voraussetzung fehlt es, 
wenn als Betreiber der Läden Kommissionäre tätig  
sind und der Investor selbst keine eigengewerb-
liche unmittelbare Tätigkeit ausübt.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Ein Anspruch auf Kindergeld besteht u. a. für Kinder, die das 18., 
aber noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet haben und für einen 
Beruf ausgebildet werden. Im entschiedenen Fall hatte eine voll-
jährige Tochter ihre Ausbildung zur Steuerfachangestellten abge-
schlossen. Anschließend arbeitete sie während ihrer Fortbildung 
zur Steuerfachwirtin in einer Steuerberatungskanzlei regelmäßig 
mehr als 20 Stunden pro Woche. Sie behauptete, ihr Berufsziel 
„Steuerfachwirtin“ noch nicht erreicht zu haben. Nach der ent-
sprechenden Prüfungsordnung ist die erfolgreich abgeschlossene 
Ausbildung zur Steuerfachangestellten Voraussetzung; ebenso 
wie die dreijährige Berufserfahrung als Steuerfachangestellte. Ihr 
erster Abschluss sei hiernach integrativer Bestandteil eines ein-
heitlichen Ausbildungsgangs. Ein einheitlicher Ausbildungsgang 
liegt nur vor, wenn die Ausbildungsabschnitte in einem engen 
sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und in engem 
zeitlichem Zusammenhang durchgeführt werden.
Nach Ansicht des Niedersächsischen Finanzgerichts fehlten diese 
Kriterien. Die Berufsausbildung und anschließende Fortbildung 
seien keine Ausbildungseinheit. Vielmehr liege aufgrund der 
vorausgesetzten Berufstätigkeit eine die berufliche Erfahrung 
berücksichtigende Zweitausbildung vor.
Vergleichbar hatte der Bundesfinanzhof bereits über ein berufs-
begleitendes Studium an der Verwaltungsakademie in der Fach-
richtung „Betriebswirt/in (VWA)“ entschieden. Für die Fortbildung 
zur Steuerfachwirtin könne nichts anderes gelten.
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Grunderwerbsteuer fällt auch dann an, wenn zum Vermögen 
einer Personengesellschaft ein inländisches Grundstück gehört 
und innerhalb von fünf Jahren unmittelbar oder mittelbar 95% 
der Anteile am Gesellschaftsvermögen auf neue Gesellschafter 
übergehen. Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass selbst 
die Einräumung einer umfassenden Vollmacht zur Ausübung 
der Rechte aus einem Gesellschaftsanteil nicht ausreicht, um 
eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbestands einer Per-
sonengesellschaft anzunehmen.
Im konkreten Fall hatte ein Kommanditist, der zu 100% an einer 
grundbesitzenden GmbH & Co. KG beteiligt war, Kommandit-
anteile von 94% an zwei Erwerber übertragen (unmittelbare 
Änderung des Gesellschafterbestands). Wenig später räumte er 
den Erwerbern jeweils einzeln eine umfassende, unbefristete und 
unwiderrufliche Vollmacht in Bezug auf die verbleibenden 6% des 
Kommanditanteils ein. Danach waren die Erwerber sogar dazu 
berechtigt, den Gesellschaftsanteil – auch an sich selbst und ggf. 
ohne Gegenleistung – zu veräußern und abzutreten. Darin sah 
das Finanzamt eine mittelbare Änderung des Gesellschafterbe-
stands und setzte, weil damit die 95%-Grenze überschritten war, 
Grunderwerbsteuer fest.
Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof entschied. Trotz der Voll-
macht sind die 6% -Anteil am Gesellschaftsvermögen wirtschaft-
lich nicht den Erwerbern zuzurechnen. Solange sie die Vollmacht 
nicht ausüben, verbleiben die maßgeblichen, wesentlichen 
Gesellschaftsrechte, nämlich das Stimmrecht und das Gewinn-
stammrecht, beim Kommanditisten.

➔  Grunderwerbsteuer ....……

Personengesellschaft
Änderung des Gesellschafterbestands

Kindergeld
Was ist noch Berufsausbildung?

➔  Investitionszulagen .…………………………………………

Verkaufsläden einer Bäckerei
Eigene gewerbliche Tätigkeit?

20 Uhr: Ich krieg eine SMS von meiner Freundin: 
        „Du musst dich entscheiden. Ich oder Fußball!”
23 Uhr: Ich schicke meiner Freundin eine SMS: „Du natürlich!“

Personengesellschaft


